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Herrn
Tim Zimmermann
Fraktion Alternative für Deutschland

Auswahlverfahren und Besetzung der Werkleitung des Entwässerungsbetriebes 
Oranienburg - Ihre Anfrage vom 28.05.2026

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Zimmermann,

ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage vom 28.05.2026 und beantworte Ihre Fragen wie folgt:

1) Verfahren und Gremienbeteiligung

zu 1.1.
Rechtliche Regelungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Stellenbesetzungen 
existieren nicht und liegen im Ermessen der Behörde - vertreten durch die 
Hauptverwaltungsbeamtin.
In diesem Fall wurde im Rahmen des Berichtes der Bürgermeisterin in der 
Stadtverordnetenversammlung am 11.05.2026 über die Besetzung der Stelle der 
Werkleiterin informiert. Dies istzu unterscheiden von der Bestellung als Werkleiterin durch 
die Gemeindevertretung. Der aktuellen Berichterstattung ging eine entsprechende 
Presseanfrage voraus, welche korrekt beantwortet wurde.

zu 1.2.
Es ist zwischen der Besetzung der Stelle im personalrechtlichen Sinne und der Bestellung 
gemäß § 4 EigV zu unterscheiden. Die Auswahl und Besetzung erfolgen durch die 
Verwaltung bzw. die Bürgermeisterin. Dieses Verfahren ist abgeschlossen. Daher stand 
einer Veröffentlichung des Ergebnisses auch nichts im Wege.

Anders verhält es sich mit der Bestellung der Werkleitung. Dies geschieht durch die 
Stadtverordnetenversammlung nach vorheriger Beteiligung des Werksausschusses. Die 
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Verwaltung empfiehlt dem Ausschuss bzw. der SW die Bestellung, der arbeitsrechtlichen 
Aufgabenübertragung auch die kompetenzrechtliche Übertragung gern. EigV folgen zu 
lassen - mit allen Rechten und Pflichten. Dieser Entscheidungsprozess erfolgt formell aber 
auch materiell in der anstehenden Sitzungsfolge.

zu 1.3 und 1.4
Das Vorschlagsrecht liegt gemäß § 4 Abs. 1 EigV bei der Bürgermeisterin. Sie hat einen 
ordnungsgemäßen Auswahlprozess zu gewährleisten. Eine Auswahlmatrix der in Frage 
kommenden Kandidaten ist beigefügt. Zu dem kann jederzeit durch die Stadtverordneten 
Akteneinsicht genommen werden.

Es sei der Hinweis erlaubt, dass das hier durch die EigV vorgesehene Verfahren ein 
gewisses Vertrauen zwischen Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung 
voraussetzen. Es handelt sich nicht um eine Wahl o.ä., sondern um den formellen 
Abschluss eines Auswahlprozesses, welcherdurch die Bürgermeisterin erfolgt ist. Letztere 
nimmt auch im Falle der Bestellung einer Werkleiterin weiter die Verantwortung für den 
Eigenbetrieb gern. § 9 EigV wahr.

2) Stellenausschreibung und Anforderungsprofil

zu 2.5.
Die Stellenausschreibung „Werkleitung (m/w/d) des Entwässerungsbetriebes“ wurde am 
22.01.2026 veröffentlicht. Ende der Bewerbungsfrist war am 15.02.2026. Die 
Ausschreibung wurde veröffentlicht bei: Interamt, Fachkräfteportal Brandenburg, GS 
Company, Agentur für Arbeit, bund.de, Instagram, Facebook, Internetseite der Stadt 
Oranienburg sowie bei LinkedIn.
Die Ausschreibung liegt anbei.

zu 2.6 und 2.7.
Die fachlichen Voraussetzungen umfassten eine erfolgreich abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung (Diplom/Master) im Bereich Betriebswirtschaft, 
Verwaltungswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung sowie fundierte 
Kenntnisse im Abwasserrecht und Kommunalabgabenrecht.

Das Anforderungsprofil wurde auf Grundlage der wahrzunehmenden Aufgaben und der mit 
der Stelle verbundenen Anforderungen erstellt. Die Stellenausschreibung enthielt 
ausschließlich tätigkeitsbezogene Anforderungen. Auf Formulierungen, die Rückschlüsse 
auf persönliche Merkmale im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
zulassen oder den Anschein einer Benachteiligung erwecken könnten, verzichtet die Stadt 
Oranienburg grundsätzlich. Damit wird eine diskriminierungsfreie und chancengleiche 
Ansprache aller Bewerberinnen und Bewerber gewährleistet.

bund.de


Stadt
Oranienburg

3) Auswahlverfahren und Bewertungsmatrix

zu 3.8.
Insgesamt sind fünf externe Bewerbungen eingegangen. Alle Bewerberinnen und 
Bewerberwurden im Auswah[verfahren berücksichtigt und zu einem Vorstellungsgespräch 
am 24.03.2026 eingeladen. Ein Bewerber sagte den Termin ab und konnte am 
Vorstellungsgespräch nicht teilnehmen, sodass am 24.03.2026 insgesamt vier 
Bewerberinnen und Bewerber persönlich am Auswahlverfahren teilgenommen haben.

zu 3.9.
siehe Anlage - Bewertungsmatrix

zu 3.10.
siehe Anlage - Bewertungsmatrix

zu 3.11.
siehe Anlage - Bewertungsmatrix: Die Auswahl wurde anhand der erreichten Punktzahl 
getroffen.

zu 3.12.
In das Auswahlverfahren waren auf Fachebene Frau Collin-Feeder (Bürgermeisterin), Herr 
Hequet (EBO), Herr Wießner (Dezernent), Herr Wedel (Haupt- und Personalamtsleiter) 
sowie Frau Eckold (Sachbearbeitung Recruiting) eingebunden.

Zur Sicherstellung eines transparenten, neutralen und diskriminierungsfreien 
Auswahlverfahrens sowie zur Wahrung der Beteiligungsrechte der zuständigen 
Interessenvertretungen wurden die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oranienburg, 
Frau Bonk, sowie ein Mitglied der Personalvertretung, Frau Walluks, in das 
Bewerbungsverfahren einbezogen.
Die Beteiligung diente insbesondere der Begleitung des Auswahlprozesses unter 
Berücksichtigung der Grundsätze der Chancengleichheit, Objektivität und 
Gleichbehandlung aller Bewerberinnen und Bewerber. Gleichzeitig wurde durch die 
Einbindung unabhängiger Beteiligter möglichen Interessenkonflikten entgegengewirkt 
und die Nachvollziehbarkeit sowie Transparenz der Entscheidungsfindung zusätzlich 
gestärkt.

jennifer Collffi-Feeder 
Bürgermeisterin

Mit freundlichen Grüßen




